
§ 1 Name, Sitz Geschäftsjahr
1.1 Der Verein fiihrt den Namen Angelsportverein Kleinblittersdorf e. V. und ist in das Vereinsregister

eingetragen. Er ist mit den Rechten einer juristischen Person ausgestattet.
1.2 Er hat seinen Sitz in Kleinblittersdorf, Ortsteil Kleinblittersdorf. Gerichtsstand ist Saarbrücken.
1.3 Das Geschäftsjahr des Vereins reicht vom 1. Februar bis 31. Januar des folgenden Jahres.

§ 2 Zwecke und Ziele
2.1 Der Verein verfolgt ausschließlich gemeinnützige Zwecke im Sinne des Steuerrechts und der

Abgabenordnung. Er hat die Aufgabe seinen Mitgliedern die Austrbung der Angelfischerei (keine
gewerbliche Fischerei) zu ermöglichen. Er will durch seine Bestrebungen Verstdindnis für die Belange des
Natur- und Umweltschutzes wecken, insbesondere die Verhinderung von Tierquälerei, die Zerstörung der
Natur, sowie die Abwehr schädlicher Einflüsse auf die Gewässer.

2.2 Zur Erreichung dieser Ziele dienen:
a. Vereinsgewässer zu pachten oder zu erwerben und deren Fauna und Flora im Sinne des

Umweltschutzes zu hegen und zu pflegen.
b. Aktive Mitarbeit bei Belangen im Sinne des Natur-, Umwelt- und Gewässerschutzes.
c. Förderung der Jugendarbeit.
d. Ausbildung der Mitglieder insbesondere der Jugendlichen.
e. Unterhaltung der Einrichtungen des Vereins und Pflege sportlicher und kultureller lnteressen.

2.3 Der Verein ist selbstlos tiätig. Alle Mittel werden für satzungsgemäße Zwecke eingesetzt. Niemand darf
durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen, öder Ausgaben die dem Vereinszweck fremd sind begilnstigt
werden. Die Bestimmungen des Abschnitts "steuerbegtinstigter Zweck" der Bundesabgabenordnung sowie
die Richtlinien des Bundesjugendplanes sind für den Verein verbindlich.

2.4 Der Verein verhält sich in parteipolitischen, wirtschaftlichen, religiösen und weltanschaulichen Fragen
neutral. Die Behandlung derartiger Fragestellungen sind im Rahmen des Vereins ausgeschlossen.

2.5 Der Verein kann sich einem Fachverband anschließen.

§ 3 Mitgliedschafi und Mitgliedsbeitrag
3.1 Jede unbescholtene Person kann Mitglied des Vereins werden. Minderjährige bedürfen der Zustimmung des

gesetzlichen Vertreters. Nach Aufnahme in den Verein erhält das Mitglied eine Vereinssatzung und einen
Mitgliedsausweis, der Eigentum des Vereins bleibt. Eintragungen und Anderungen, sowie der Einzug des
Ausweises bleiben ausschließlich dem Verein vorbehalten. Fördemdes Mitglied kann jede nattirliche und
juristische Person werden. §ie erhält keine Fischereiberechtigung.

3.2 Mitglieder die 50 Jahre in ununterbrochener Folge dem Verein als Mitglied angehörten und Personen, die
sich um den Verein in hervorragender Weise Verdienste erworben haben, können zu Ehrenmitgliedern
ernannt werden. Ehrenmitglieder haben die Rechte eines ordentlichen Mitglieds, sind jedoch beitragsfrei.

3.3 Der Titel eines Ehrenpräsidenten kann einem verdienstvollen, würdigen Mitglied verliehen werden.
3.4 Von den Mitgliedern ist bis zum 31.3. eines jeden Geschäftsjahres der Mitgliedsbeitrag bei eine?n

Geldinstitut zu entrichten. Fördernde Mitglieder zahlen keine Aufnahmegebühr. Sie können nach 6 Jahren
ununterbrochener Vereinszugehörigkeit ohne Aufnahmegebühr zur Gruppe der Aktiven wechseln.

§ 4 Erwerb und Erlöschen der Mitgliedschaft
4.1 Die Aufnahme in den Verein ist schriftlich zu beantragen. Über den Antrag entscheidet der Vorstand. Der

Vorstand kann zur Person des Antragstellers Erkundigungen einziehen. Ablehnungen bedürfen keiner
Begründung. Vor Enrerb der Mitgliedschaft ist eine Aufnahmegebiihr zu entrichten. Von den im Laufe eines
Geschäftsjahres eingetretenen Mitglied ist stets der volle Jahresbeitrag zu entrichten.

4.2 Die Mitgliedschaft erlischt mit dem Tod, dem Austritt oder dem Ausschluß aus dem Verein. Der freiwillige
Austritt aus dem Verein ist jeder Zeit möglich. Mitglieder, die ohne vorherige schriftliche Begründung und
nach einmaliger Mahnung mit ihrem Jahresbeitrag mehr als 1 Monat im Rückstand sind, werden vom
Vorstand als Mitglieder gestrichen. Ein Mitglied kann aus dem Verein ausgeschlossen werden, wenn es:
a eine unehrenhafte oder strafbare Handlung begangen hat,
b. seine Mitgliedspflichten - trotz Ermahnung - nicht oder nur mangelhaft erfüllt,
c. die Belange des Vereins geschädigt oder gegen die lnteressen des Vereins in groberWeise verstoßen

hat,
d. gegen die §atzung des Vereins verstößt,
e. gegen gesetzliche Vorschriften und festgelegte Bedingungen verstößt.

4.3 Der Ausschluß eines Mitgliedes kann von jedem Mitglied des Vereins beantragt werden. Uber den
Ausschluß entscheidet der Gesamtvorstand. Vor dessen Ausschluß muß dem Mitglied Gelegenheit
gegeben werden, sich innerhalb einer angemessenen Frist zu den erhobenen Vorwtirfen zu äußern. Die
Entscheidung des Vorstandes ist dem betroffenen Mitglied unter Angabe von Griinden durch einen
eingeschriebenen Brief mitzuteilen. lst die Art der Zustellung nicht möglich, wird die Entscheidung vom
Vorstand ohne Angaben von Grtrnden in der nächsten Mitgliederversammlung bekanntgegeben und gilt
damit als zugestellt. Der Ausschluß gilt mit sofortiger Wirkung.
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4'4 Das bekoffene Mitglied kann gegen die Ausschlußentscheidung des Vorstandes innerhalb eines MonatsBerufung einleg^en' Die Berufün! ist schrifttich oeim vorstan_a e-inzureicrril ;;, sie, falts er ihr nicht §tattgibt,innerhalb von 3 Monaten nactt- Eintegrng ,'t-""iner'stettungr;il; ;erri Ehrenrat vorzulegen hat. DerEhrenrat trifft dann die endgültige entsät'eldrrg, di. ;i" unter ä.3 arrgeirihrt dem Mitglied mitgeteitt wird. lnder zeit der Berufung luht- die rr,ritgried;Jnäi.'- üertretung Jri"h- []rufliche Rechtsvertreter undRechtsbeistände sind inlrerfahren oer virgeni;ntä tnstanzen-unstatthart. ber verein ist verpftichtet dem
ilil:ffffi1,::r:,!;;cfwassers über oen dntzüj oei.irsctereierrauunis J"* 

"rrg"..hrossenen 
Mitsrieds

4'5 Mit der Beendigung der Mitgliedschaft erlöschen alte durch die Mitgliedschaft enrorbenen Rechte,verpflichtungen bleiben bestelien. oer ruitgtieJilr*;i..und vereins"i!Äiä-unt"rragen und Gegenstände
;:Yj:Ji?f;'::H:i5;ächtrsuns sino sorJrt 

"r''" üäi'ilutung iurriikz"uäeien. eereits sezahftä Beiträse

5'1 statt eines Ausschlusses aus dem y"j:df:f?"i#'üffiH:i-hrende vorstand in weniser schweren Färengegen ein Mitgtied.nach vorheriger Anhorung ärkänX"närf,a. Verwarnung mit oder ohne Auflageb. Venrveis mii oder ohne Auflaoäc' Zeitweiser Enryq von-Vereiisrechten oder der Fischereierraubnisd. Zahrung einer Gerdbuße oder Äbreistenüon nineiisäinneitene. Kombinationen aus den vorstehenden füaßnanmän-''t 
"uT?'.:l§:Hl;?fl3ä,,liit;' 

o uno J iit äi" Äniuruns des Gesamtvorstandes sowie Berurung nach

6.1 Die Mitgtieder sind berechtigt 
§ 6 Rechte und Pflichten der Mitglieder

a' Die vereinseigenen odär gepachteten Gewässer gemäß den geltenden Bestimmungen waidgerecht zubeangeln, sofern sie irn-Besitz einer gultig", Filc'nereierra-ubnis ,n'"in"" Landesfischereischeinessind,
b. alle vereinseigen Anlagen zu benutzen,c 

1?,Xfl?J.Tfljflffür!fr: 
Vereins zu bäsuchen, insbesondere die Generatversammtuns und ihr

d' in der ruitgfejervqrsammlung und bei anderen organen des vereins Anträge zu stellen undAnregungen zu unterbreiten. - !
6'2 Die Mitglieder sind verpftichtet, den verein nach besten Kräften zu unterstiltzen und zu fördern. sie sindinsbesondere verpflichtet:

a das Fischen nur im Rahmen der gese2lichen vorschriften 
.und der festgelegten Bedingungenauszuü ben, insbesondere. die gefarigenen Fisihe-n i"nt ., veräu ßern.b' Verstöße gegen gesetzlichevärscniirtän ililddbtt"-Bd;ärng"n den Vereinsorganen zumelden,

c" den Fischereiaufsehern und Kontrolleuren sich auf Verlangen auszuweisen, deren Anordnungen zubefor ge n, soruie An g_er geräte u nd gefan gen e riscrre' vozuweisen,d keinerrei Abfäile am 
-Gei,vasseruterlurucieutassen,- '-

e' den fälligen Jahresbeitrag pünktlich zu oezäntÄn uno sonstigen beschlossenen verpflichtungen zuerfüllen,
f' dem verein die zur Durchführung seiner Aufgaben notwendigen Auskünfte zu erteilen (wieAdressenänderungen) und ihn 

. ünaufgeroraerf ünär vorgänge, die seine lnteressen berühren
XXE['rtJ[ä,und 

ihn bei der Behebung" o"r-in-rn'J an dei oäwassern-entstandenen schääen zu
g' sich gegenilber vereinsmitgliedern und organen des Vereins, sowie sportkameraden anderer Vereinestets kameradschaftlich }u verhalten äcn rr,rägiichreit' ; ;#-v;;;nstartungen des vereinsteilzunehmen und in der Öffentlichkeit eine poiitiu""äird des Verein, ,no ,"in"r organe zu vermitteln.t' 
9&ffil,hj,1#H:ioer runeÄ 

-ni' 
o"i iaäiää"räi'I""ueitras-seiänri'-isiooei sonstisä'öähri"n"n

§ 7 Mitgtiedsbeiträge

7' 1 Über die HÖhe der Mitgliedsbeiträge und Aufnahmegebühr beschtießt die. Mitgliederversammtung bzw. diejährliche Generalversammlung. Antra§e [änn ieoes nllitörieJ ooäi org"n des Vereins ste,en innerhatb dervorgegebenen Frist.
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§ I Organe des Vereins 8.1
Organe des Vereins sind:

a. die Mitgliederversammlung
b. der geschäftsführende Vorstand
c. der Gesamtvorstand
d. der Ehrenrat

§ 9 Der geschäftsführende Vorstand
9.1 Der geschäftsführende Vorstand ist Vorstand im Sinne des § 26 BGB, und besteht aus:

dem Vorsitzenden, dem Schriftführer, dem Kassierer
Der Verein wird gerichtlich und außergerichtlich von 2 Mitgliedern des geschäftsführenden Vorstandes vertreten.
Dergeschäftsführende Vorstand ist mit einfacher Mehrheit seiner Mitgfieder beschlußfähig. über
Rechtsgeschäfte mit einem Geschäftswert:
a bis 5 % der Jahreseinnahmen kann jedes Geschäftsftthrende Vorstandsmitglied ohne Zustimmung des

Vorstandes verfügen
b. bis 100 % derJahreseinnahmen bedürfen derZustimmung des Gesamtvorstandesc. größer als die Jahreseinnahmen bedtrrfen der Zustimmung der Mitgliederversammlung.

9.2 Der geschäftsführende Vorstand ist zuständig für alle Angelegenheiten des Vereins, soweiGie nicht durch
die Satzung einem anderen Vereinsorgan zügewiesen sind.Er führt die laufenden Geschäfte des Vereins. lhm
obliegt die Verwaltung des Geschäftsvemögens. Er hat vor allem folgende Aufgaben:a Die Vorbereitung der Mitgliederversammlungen,
b. Einberufung dieser Versammlungen mit Aufstellung der Tagesordnung,
c. Ausführungen der Beschlüsse der Mitgliederversammlungen,
d. Buchftihrung und Erstellung eines Jahresberichtes.
e-" Der geschäftsführende Vorstand ist verpflichtet, in allen wichtigen Angelegenheiten die Meinung des
Gesamtvorstandes einzuholen.

9.3. Der geschäftsführende Vorstand wird von der Mitgliederversammlung wie der Gesamtvorstand auf die Dauer
von zwei Jahren vom Tag der Wahl an gerechnet gewählt, bleibt jedoch im Amt bis zur Neuwahl des
geschäftsführenden Vorstandes. Bezüglich der Amtsdauer und dem Ausscheiden eines Mitgliedes des
geschäftsführenden Vorstandes gelten die gleichen Bestimmungen wie für Mitglieder des Gesamtvolstandes.

§ 10 DerGesamtvorstand
10.1 Er besteht aus dem geschäftsführenden Vorstand und folgenden Mitgliedern:a stellvertretenden Vorsitzenden

b. stellvertretenden Schriftführer
c. stellvertretenden Kassierer
d. Jugendwart
e. Gewässerart '

l"_99P Vorstandsmitglied ist einzeln zu wählen. Scheidet ein Vorstandsmitglied während derAmtsperiode äus, so
wählt der Vorstand ein Ersatzmitglied. Die Amtsdauer des Ersatzmitgliedes endet mit der vorgesehenen Amtsdauer
des ausgeschiedenen Mitgliedes. Die nächstfolgende Mitgliederversammlung muß diese Wa[l bestiltigen bzw. eine
andere Wahltreffen. AIle Mitglieder des Gesamtvorstandes werden von der lvtitgtiederversammlung aüf aie Dauer
von zweiJahren gewählt. Zu den Sitzungen des Vorstandes muß der 1. Vorsitzende schriftlich, mündlich oder
fernmündlich mit Nennung der Tagesordnung, spätesüens eine Woche vorher einladen. Auf Anirag von 1/S des
Vorstandes muß der '1. Vorsitzende eine §itiung einberufen. An den Sitzungen des Vorstandes k6nnen Mitglieder
und sachkundige Personen mit beratender Stimme teilnehmen. Jede ordnuägsgemäß einberufene Sitzung äes
Gesamtvorstandes ist beschlußfähig, wenn mindestens 2t3 der Vorstandsmiigßder anwesend sind. Bei aJlen
Abstimmungen des Vorstandes entscheidet einiache Stimmenmehrheit der anwesenden Mitglieder. Bei
Stimmengleichheit entscheidet die Stimme des Vorsitzenden. Der Vereinsvorsitzende überwächt die
Geschäftsführung der übrigen Vorstandsmitglieder. Alle Vorstandsmitglieder sind verpflichtet, beider Erledigung
derVereinsobliegenheiten tatkrdftig mitzuwirken. Die Vereinsgeschäfte werden vom Vorstand ehrenamttich [efuirt.

1.0.2,2uständigkeit des Gesamtuorstandes: Der Gesamtuorstand ist für die in der Satzung festgelegten sowie fitr
die ihm von der Mitgliederversammlung übertragenen Aufgaben zustäindig. Weiterhin ist der - -
Gesamtvorstand zuständig für den Fischbesatz und eventuell notwendiger Spenen von einzelnen
Vereinsgewässern zur Pflege und Erhaltung des Fischbestandes.
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§ 11 Aufgaben der Vorstandsmitgtieder
11.1 Der Vereinsvorsitzende überwacht die Geschäftsführung aller Vorstandsmitglieder und verfügt über die

Mitel mit Stimmenmehrheit des geschäftsführenden Vorstandes im Rahmen des genehmigten
Haushaltsplanes. Der Vorsitzende beruft den geschäftsführenden Vorstand, den Gesamtvorsüand und die
Generalversammlung ein. Er leitet die Vorstandssitzungen und die Mitgliederversammlungen. Er ist
verantwortlich für die Durchführung der Beschlüsse der Vereinsorganen und beurkundet deren
Niederschriften. lst der Vorsitzende verhindert, so werden diese Aufgaben vom stellvertretenden
Vorsitzenden oder sofern dieser ebenfalls verhindert ist, von einem anderen Mitglied des
geschäftsführenden Vorstandes wahrgenommen.

11.2 Der stellvertretende Vorsitzende vertritt den Vorsitzenden bei dessen Verhinderung.
11.3 Der Schriftführer ist zuständig fUr die Durchführung des laufenden Schriftverkehrs insbesondere fÜr:

Vereinsschriftwechsel sofern dieser keinem anderen geschäftsführenden Vorstandsmitglied obliegt.
Durchführungen von Einladungen

c. Vereinsmitteilungen
Der Schriftführer fertigt über alte Sitzungen des geschäftsführenden Vorstandes, des Gesamtvorstandes
und der Mitgliederversammlung Niederschriften und protokolliert deren Beschlüsse. Er erledigt atle
schriftlichen Arbeiten sofern sie nicht anderen Vorstandsmitgliedern zugewiesen sind.

11.4 Der stellvertretende Schriftführer vertritt im Falle einer Verhinderung den Schriftführer.
11.5 Dem Kassierer obliegt die Kassen- und Rechnungsgeschäfte und er zeichnet im Zahlungsverkehr mit dem

Vorsitzenden und b-ei dessen Vefiinderung mit dem Schriftführer. Bei Verhinderung des Kassierers
zeichnen Vorsitzender und Schriftführer gemeinsam. Er regelt die laufenden Verbindlichkeiten des Vereins.
Die Zahlungen müssen von dem Vorsitzenden bzw. dem geschäftsführenden oder Gesamtvorstand
angewiesen-sein. Einnahmen und Ausgaben sind getrennt durch Belege nachzuweisen und entsprechend
zu verbuchen. Der zur Kassenführung notwendige Schriftrarechsel obliegt ihm. Die Kassenbuchführung ist
dem VorsiEenden vierteljährlich vorzulegen. Der Kassierer erstellt eine Jahresabrechnung, die der
Mitgliederversammlung vozulegen ist. Diese Jahresabrechnung ist vorher von den_ Kalsenprllfern zu
prtlien. $ie berichten der Mitgfiederversammlung über das Ergebnis ihrer Prüfung, Die Entlastung des
kassierers erfo§t durch die Mitgtiederuersammlung. Der Kassierer erstellt für jedes Geschäftsjahr einen
Haushaltsplan, der dem Gesamtvorstand zur Beratung und Genehmigung vorgelegt wird.

11.6 Der stellvertretende Kassierer vertritt im Falle einer Verhinderung den Kassierer.
11.7 Der Jugendwart ist fUr die Ausbildung der Vereinsjugend und die Durchführung von

Jugendveranstaltungen aller Art verantwortlich. lhm obliegt in besonderem Maße Förderung der
Veieinsjugend, wobei der Natur-, Umwelt- und Gewässerschutz im Vordergrund steht. Der Jugendwart
untenichtät den Vorstand über die Aktivitäten der Vereinsjugend. Er verfügt ilber die Beiträge der
Jugendlichen und kann weitere Mittel zur Förderung der Jugendarbeit beantragen. Über den Antrag
entscheidet der Vorstand.

'11.8 Dem Gewässerwart obliegt die Wahrung aller Belange des Umwelt- und Naturschutzes. Er ist für die
Hege und Pflege der Vereinsgewässer verantwortlich. Er bekämpft schädliche Einfltisse und Einwjrkungen aller
Artluf den Fischbestand und die Gewässer. Er berät den Vorstand in allen Fragen, welche die Gewäs§er und
den Fischbestand betreffen. Der Vorstand ist stets über alle Geschehnisse zu informieren und auf dem
laufenden zu halten.

§ 12 Die Mitgliederversammlung

12.'t Sie findet im Januar statt. Zu ihr ist vom 1. Vorsitzenden rnindestens 14 Tage vorher unter Angabe der
Tagesordnung schriftlich einzuladen. Der Vorsitzende hat außerdem eine Mitgliederversammlung
einzuberufen, wenn es dag Vereinsinteresse erfordert und
a. wenn dies derVorstiand mit Stimmenmehrheit beschließt oder
b. wenn 25 % der Mitglieder des Vereins die Einberufung schriftlich unter Angabe des Zwecks und der

Grände beantragt"
12.2 Der Mitgliederversammlung obliegt:

a. Entdegennahme und Dlskussion der Berichte des Vorsitzenden, des Schriftftlhrers, des Kassierers und
der Kassenprüfer,

b. die Entlastung der Kassierer und des Vorstandes. Wird derVorstand in der Generalversammlung nicht
entlastet, so wird er automatisch seines Amtes enthoben. Das gleiche gilt fttr einzelne
Vorstandsmitglieder,

c. die Höhe des Jahresbeitrages, der Aufnahmegebilhr und sonstiger Beiträge und Gebühren
festzusetzen,

d. die Wahldes Vorstandes,
e. die Wahldes Ehrenrates,
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§ 17 lnkraftsetzung der Satzung
17.1 Die Satzung tritt mit dem Tage ihrer Annahme durch die Mitglieder in Kraft.

§ 18 Ermäehtigung

18.1 Der geschäftsführende Vorstand ist ermächtigt, etwaige zur Genehmigung der Satzung und zur
.Eintragung ins Vereinsregister eventuell erforderliche Anderungen und Ergänzungen vozunehmen.

Angenommen am: 29.Nov. 1998

l .Vorsitzender: Reiner Degott

1. Schrlftführer: Erhard Zick

'1. Kassierer: Horst Rase

Geändert am'. 21 Jan.2000

l.Vorsitzender: Alfred Hahn .

1 .Schriftführer: Erhard Zick

l.Kassierer: Horst Rase

Geändert am: 26.0 1 .20A7

1. VorsiEender: Alfred Hähn

1. Schriftführer: Erhard Zick

:,/,r1.2q-/,
1. Kassierer:Christa ,.n GÄ ilf


